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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.2001

Rechtssatz

Nicht jeder Riss oder jedes Steinschlagloch in der Windschutzscheibe eines Fahrzeuges, auch wenn sich diese im

Sichtbereich des Lenkers be0nden, bewirkt eine Sichtbehinderung, welche das Lenken dieses Fahrzeuges nicht mehr

zulässt. Dass eine Sichtbehinderung des Lenkers gegeben war, hat die Erstbehörde dem Beschuldigten auch nicht

vorgeworfen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Vorarlberg 2001/01/24 1-0396/00
	JUSLINE Entscheidung


